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 Veröffentlicht am 17.01.1995

Norm

MRG §30 Abs2 Z3 A

Rechtssatz

Zweck des Kündigungsgrundes ist es, im Interesse der Hausgemeinschaft die Ruhe im Haus zu gewährleisten (MietSlg

38449). Es sollen ganz o:ensichtlich der Vermieter und jene Mitbewohner des Hauses geschützt werden, "die nicht in

Frieden leben können, weil es dem bösen Nachbarn nicht gefällt" (MietSlg 3947).
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Auch; Beisatz: Der Kündigungsgrund dient dem Schutz der übrigen Hausbewohner. (T1)
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